
 

                                       

 

                                        Gemeinschaftsvertrag 

In der Arbeitsgemeinschaft Walliser Schwarznasenschafe Deutschland haben sich 

Freunde, Halter und Züchter der Walliser Schwarznasenschafe zusammengefunden, 

um diese schöne Bergschafrasse in seiner rassetypischen Art und seiner Bedeutung 

zu erhalten. 

                                              Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Die Arbeitsgemeinschaft führt den Namen: 

„Arbeitsgemeinschaft Walliser Schwarznasenschafe Deutschland“ 

Sitz der Arbeitsgemeinschaft ist der jeweilige Wohnort der Gründer der 

Arbeitsgemeinschaft. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr von 01. Januar bis 31. Dezember.  

                              Zweck und Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft 

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Hauptziel gesetzt, die Walliser 

Schwarznasenschafe durch gezielte Zucht, rassetypisch zu erhalten. Wir wollen die 

Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen verstärken und unsere 

Mitglieder in der Haltung und Zucht beraten. 

Der Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist: 



Erhalt der genetischen Reinheit und rassetypischen Merkmalen innerhalb der AG, 

Zucht von wesensstarken, gesunden und korrekten Tieren. Besonders bei Widdern 

ist auf ein freundliches Wesen zu achten.Ein Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet 

der Schafzucht und Schafhaltung gekoppelt mit jährlichen Treffen wird angestrebt. 

Eine Teilnahme der Mitglieder an Schafzüchtertreffen und Schafausstellungen wird 

forciert. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt im Rahmen seiner Aufgaben ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Mittel der Arbeitsgemeinschaft dürfen nur für die Gmeinschaftsvertragsmäßige 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel 

der Arbeitsgemeinschaft. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Arbeitsgemeinschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

Aktivitäten jeglicher Art, rund um das Walliser Schwarznasenschaf, die Mitglieder im 

Namen der „Arbeitsgemeinschaft Walliser Schwarznasenschafe Deutschland“ 

durchführen wollen, müssen vorher mit den Gründungsmitgliedern abgesprochen 

und freigegeben werden. 

                               Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 

Mitglied kann jede Person werden, die sich bei einem Gründungsmitglied in 

schriftlicher Form anmeldet und den Gemeinschaftsvertrag anerekennt. 

Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftlichem Austritt oder Ausschluss. 

Ausschlussgrund ist z.B., mit dem Namen der „Arbeitsgemeinschaft Walliser 

Schwarznasenschafe Deutschland“ ohne Abstimmung der Gründungsmitglieder 

Aktivitäten rund um das Walliser Schwarznasenschaf durchzuführen. 

Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen ohne Begründung nicht 

nachkommen, verlieren ihre Mitgliedschaft. 

Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zum 31.12. möglich. Die 

schriftliche Kündigung muss vier Wochen vorher bei einem Gründungsmitglied 

eingegangen sein. 

Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. Seine Höhe bestimmen die 

Gründungsmitglieder für die aktiven und fördernden Mitglieder. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15,--€ pro Jahr 

Der Mitgliedsbeitrag wird für Kosten der Website, Druckosten/Flyer und 

Refrendarkosten für Vorträge die auf unseren Treffen abgehalten werden, 

verwendet. Weiteres wird mit den Mitgliedern auf den Treffen abgestimmt. 



Der Mitgliedsbeitrag wird im 4. Quartal des Kalenderjahres vom Kassenwart 

abgebucht. 

Wenn ein neues Mitglied im 4. Quartal der Arbeitsgemeinschaft beitritt, wird der erste 

Mitgliedsbeitrag im darauffolgenden Jahr zum ersten Mal fällig 

Jugendliche die der Arbeitsgemeinschaft beitreten sind bis zum erreichen des 

achzehnten Lebensjahr beitragsfrei. 

 

                          Gründungsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

Die Gründungsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind:  

Dr. med. vet. Dr. Martin Aigner 

Beate Heck 

Cornelia Schurer 

Niko Xantopoulos 

 

                                        Mitgliederversammlung 

Die Jahreshauptversammlung findet einmal jährlich statt. Die Einladung erfolgt 

spätestens vier Wochen vor der Abhaltung mit schriftlicher Bekanntgabe und Anhang 

der Tagesordnung. Über die Annahme von Dringlichkeitsanträgen entscheidet die 

Mitgliederversammlung. 


